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fossi,

Danke für den Link. Wobei meine Ausführungen nicht unbedingt abweichend sind zu dem, was
in dem Link steht. Denn es geht immer erstens um die Angemessenheit zweitens in der
jeweiligen Situation. Und wie diese nun war, muss nachgewiesen oder zumindest stichhaltig
erläutert werden. Juristisch bedeutet das aber im Zweifel einen durchaus erheblichen
Spielraum, die wiederum von der Einzelfallentscheidung vor einem Gericht abhängt. Frage
zudem: WER muss WAS nachweisen? ...

Also so ganz einfach ist die Thematik nicht.

Und wenn ich oben lese, da wird ein Schüler hochgehoben, während er noch auf einen anderen
zuläuft, würde ich sagen, hier wäre man schon in einem Bereich, wo die Angemessenheit in der
geg. Situation NICHT MEHR gegeben sein kann.
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